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1 VORWORT

Die FFG ist lhre Partnerin fiir Forschung und Entwicklung. Mit diesem Leitfaden
unterstiitzen wir Sie, wenn Sie Sondierungen zur Ideenausarbeitung und
Vorbereitung von F&E&I Vorhaben einreichen. Hier erfahren Sie:

— Wie Sie zu einer Forderung kommen
— Welche Konditionen daran gekniipft sind
— Wie eine Einreichung ablauft

Bei Ausschreibungen finden Sie im jeweiligen Ausschreibungsleitfaden die Ziele, die
Schwerpunkte, das Budget und die Einreichfristen, die fiir Inr Vorhaben relevant
sind.
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2 DIE BASIS FUR EINE FORDERUNG

2.1 Was sind Sondierungen?

Sondierungen dienen zur Vorbereitung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsvorhaben (F&E&lI). Sie sollen insbesondere die Ausarbeitung von Ideen
fur disruptive oder radikale Innovationen ermdglichen, die Konzepterstellung bei
erhohter Komplexitat unterstiitzen sowie die Sinnhaftigkeit moglicher zuklnftiger
F&E&I-Vorhaben ausloten.

Im Rahmen einer Sondierung kann die Bewertung und Analyse des Potenzials eines
Vorhabens mit dem Ziel erfolgen, die Entscheidungsfindung durch objektive und
rationale Darlegung seiner Starken und Schwachen sowie der mit ihm verbundenen
Moglichkeiten und Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen fir
seine Durchfiihrung erforderlich waren und welche Erfolgsaussichten das Vorhaben
hatte (Definition siehe Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO):
Verordnung (EU) Nr. 651/2014, ABI. L 187/48, verlangert durch die VO (EU)
2023/1315 vom 23.06.2023, Art. 2 Z. 87).

Dies kann die Durchfiihrung von Workshops, Stakeholder-Konsultationen etc.
beinhalten, sofern dies fiir die Vorbereitung des F&E&I Vorhabens notwendig ist.
Ebenso ist die Durchfithrung von Open Innovation Prozessen? sowie die
Ausarbeitung eines Entwicklungs- und Umsetzungskonzeptes im Rahmen von
Sondierungsprojekten moglich. In manchen Fallen kdnnen auch die Ursachenanalyse
und die Machbarkeitsliberprifung durch Funktionsmuster oder Laborprototypen
Ziele der Sondierung sein, wenn eine erhohte Komplexitat gegeben ist und dies fir
die Vorbereitung des F&E&I Vorhabens notwendig ist.

Die Durchfiihrung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen (TRL 1-8) im Sinne
der Losung von technologischen und/oder wissenschaftlichen Unsicherheiten, ist im
Rahmen von Sondierungen nicht moglich.

Diese Anforderungen an Sondierungen mussen erfillt sein:

— Maximal 24 Monate Laufzeit

— Die beantragte Foérderung des Vorhabens betragt max. 500.000,- Euro.

— Sondierungen kénnen von Einzelantragstellenden oder als kooperative Vorhaben
mehrerer Konsortiumsmitglieder eingereicht werden.

! Der Begriff Open Innovation bzw. offene Innovation bezeichnet die Offnung des Innovationsprozesses von
Organisationen und damit die aktive strategische Nutzung der AuRenwelt zur VergréRerung des
Innovationspotenzials. Das Open-Innovation-Konzept beschreibt die zweckmaRige Nutzung von in das
Unternehmen ein- und ausdringendem Wissen, unter Anwendung interner und externer Vermarktungswege, um
Innovationen zu generieren [Chesbrough, H.W. (2003): Open Innovation: The new imperative for creating and
profiting from technology, Boston: Harvard Business School Press, S. XXIV].
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— Wird eine Sondierung von einem Konsortium eingereicht, so werden Rechte und
Pflichten im Férderungsvertrag geregelt.

— GrolRunternehmen sind ausschlieflich in kooperativen Einreichungen
teilnahmeberechtigt.

Beachten Sie etwaige ausschreibungsspezifische Einschrankungen in Hinblick auf
maximale Dauer oder maximale Férderung.

2.2 Was sind die Anforderungen an ein Konsortium?

Das Konsortium eines kooperativen Vorhabens besteht aus zwei oder mehreren
voneinander unabhdngigen Beteiligten, das heildt Beteiligten, die aneinander
weniger als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte besitzen (siehe ndhere
Informationen zur Verbundenheit von Unternehmen). Im Konsortium vertreten sind
jedenfalls:

— 1 kleines oder mittleres Unternehmen, kurz KMU (siehe ndhere Informationen
zur KMU-Definition) oder

— 1 Einrichtung flr Forschung und Wissensverbreitung (Forschungseinrichtung —
siehe AGVO) oder

— 1 beteiligte Organisation aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat oder einer
Vertragspartei des EWR-Abkommens

Im Falle der Sondierung zur Vorbereitung eines Leitprojektes ist eine kooperative
Einreichung mit mindestens einem Unternehmen verpflichtend.

Weiters mussen folgende Anforderungen erfiillt sein:

— Eine Konsortialfithrung mit Niederlassung in Osterreich
— Die Konsortialflihrung ist Ansprechpartnerin der FFG
— Die Konsortialfihrung reicht das Forderungsansuchen ein

Die Anforderungen an das Konsortium missen auch bei Projektende noch aufrecht
sein. Andert sich im Zuge der Projektdurchfiihrung die Konsortialstruktur soweit,
dass die Anforderungen nicht mehr erfillt sind, kann dies zur Riickforderung der
Forderung flihren.

2.3  Welche Pflichten hat die Konsortialfiihrung?
Die Aufgaben der Konsortialfihrung liber die gesamte Projektlaufzeit sind:

— Projektmanagement
— Kommunikation mit der Férderungsstelle und den Projektbeteiligten
— Prifung der Berichte und Abrechnungen der Konsortiumsmitglieder

© Osterreichische Sondierungen Version 5.2
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In der Konsortialfihrung verpflichten Sie sich, dass:

— Sie Forderungsmittel alleine verwalten und verteilen
— Sie Anderungen rechtzeitig kommunizieren
— Sie entsprechend dem Férderungsvertrag abrechnen und berichten

Die Konsortialfihrung bestatigt, dass:

— Die abgerechneten Kosten dem Projekt eindeutig zuordenbar sind
— Projektkosten und -inhalt der Genehmigung entsprechend verwendet werden

2.4 Werist forderbar?

Forderbar sind juristische Personen bzw. Personengesellschaften oder
Einzelunternehmer:innen, die nicht der 6sterreichischen Bundesverwaltung
angehodren.

Forderbar sind insbesondere:

— Unternehmen jeder Rechtsform (z.B. AG, GmbH, KG, OG etc.), jedoch
grundsatzlich nicht Gesellschaften birgerlichen Rechts (GesbR)
— Einrichtungen fiir Forschung und Wissensverbreitung
— Universitaten?
— Fachhochschulen
— AulBeruniversitdre Forschungseinrichtungen
— Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler und sonstige
wissenschaftsorientierte Organisationen (z.B. Clusterorganisationen, Vereine
mit entsprechendem Vereinszweck)
— Sonstige Einrichtungen mit eigener Rechtspersonlichkeit
— Nicht wissenschaftsorientierte Vereine
— Gemeinden und Selbstverwaltungskorper (Hinweis: Tatigkeiten von
Gemeinden, die in den gesetzlichen Auftrag fallen, sind nicht forderbar)

Teilnahmeberechtigt, aber nicht gefordert werden:

— Subauftragnehmende: Sie sind keine Beteiligten im Sinne einer kooperativen
Sondierung. Sie erbringen definierte Leistungen fir Projektbeteiligte, die in die
Projektkostenkategorie ,Drittkosten” fallen und haben kein Anrecht auf die
Nutzung der Projektergebnisse.

— Sonstige Beteiligte: Personen oder Einrichtungen, die keine Forderung erhalten,
aber im Forderungsvertrag mit dem Umfang ihrer Beteiligung aufscheinen. Auch
ihre Rechte und Pflichten sind vertraglich vereinbart.

Ilhre Teilnahme muss im Antrag begriindet werden. Zu den méglichen ,,sonstigen
Beteiligten” zahlen auch Personen oder Einrichtungen der Osterreichischen
Bundesverwaltung.

2 Die kleinstmogliche Organisationseinheit, die im Namen der Universitat teilnehmen kann, ist das
Universitatsinstitut oder eine nach UG 2002/§20 vergleichbare Organisationseinheit. Voraussetzung ist, dass die
teilnehmende Organisationseinheit (Institut oder vergleichbare Einheit) mit den entsprechenden Vollmachten
gemal UG 2002/§ 27 ausgestattet ist. Organisatorisch darunter verankerte Einheiten (zB Arbeitsgruppen) kénnen
nicht als Projektbeteiligte fungieren.
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Nicht teilnahmeberechtigt:

Organisationen, die durch die FFG, die férdermittelgebende Organisation oder im
Rahmen eines EU-Projekts beauftragt wurden (inkl. Drittleistende) und dadurch
einen Vorteil flr die gegenstandliche Ausschreibung erlangen kénnten — sei es durch
Mitwirkung an einer Studie, Evaluierung, dem Design oder in anderer Weise —,
diurfen sich wegen eines potenziellen Interessenkonflikts nicht an der Ausschreibung
beteiligen, es sei denn, eine Abstimmung mit dem Ausschreibungsmanagement hat
stattgefunden und dahingehende Bedenken konnten ausgeraumt werden. In diesem
Fall muss dargelegt werden, welche MalBnahmen ergriffen wurden, um den
Interessenkonflikt zu beseitigen.

Die FFG behilt sich das Recht vor, Organisationen aufgrund eines
Interessenkonfliktes von der Ausschreibung auszuschlieRen.

2.5 Sind auslandische Beteiligte im Konsortium moglich?

Konsortien mit ausldandischen Beteiligten sind moglich.

Auslandische Beteiligte kdnnen selbst dann gefordert werden, wenn sie nicht der EU
angehdren. Vorausgesetzt, die Ausschreibung schliet es nicht dezidiert aus.

Die Bedingungen:

— Die auslandischen Beteiligten stiften einen Nutzen fir die dsterreichischen
Konsortiumsmitglieder bzw. fiir den Wirtschafts- und Forschungsstandort
Osterreich

— Im Forderungsansuchen wird dieser Nutzen explizit begriindet

— Die Férderung der auslandischen Beteiligten betrdagt maximal 20% der
Gesamtforderung

— Das Bewertungsgremium empfiehlt die Forderung der auslandischen Beteiligten

— Die auslandischen Beteiligten weisen vor Vertragserrichtung ihre Bonitat und
Liquiditat nach — dabei gelten dieselben Bedingungen wie fiir 6sterreichische
Beteiligte

— Die auslandischen Beteiligten erkennen die Prifverpflichtung und -berechtigung
der FFG an, die im Férderungsvertrag festgelegt ist. Nachweise erbringen sie in
deutscher oder englischer Sprache.

Alternativ kdnnen ausldandische Organisationen ihre Kosten durch Eigenfinanzierung
und/oder durch Forderungen ihres Staates abdecken. Kooperationsvereinbarungen
fur gemeinsame Forderungen gibt es sowohl mit europaischen als auch mit
auRereuropdischen Landern.

Unabhangig davon unterstiitzt die europaische Initiative EUREKA
ausschreibungsunabhangig grenziiberschreitende Kooperationen. Bei einer
Ausschreibung geht aus dem Ausschreibungsleitfaden hervor, ob diese
Kooperationsvereinbarungen fir Sondierungen genutzt werden kénnen.

Ausldandische Organisationen kdnnen aullerdem als Subauftragnehmende auftreten.

© Osterreichische Sondierungen Version 5.2
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2.6  Wie hoch ist die Forderung?

Die Forderung erfolgt in Form von nicht riickzahlbaren Zuschiissen und betragt pro
Projekt maximal 500.000 EUR.

Die Forderungsquote variiert je nach beteiligter Organisation:

— Fiar Unternehmen richtet sich die Forderungsquote nach der
UnternehmensgrofRRe

— Fir Forschungseinrichtungen und sonstige Einrichtungen gelten die in der
Tabelle 1 ausgewiesenen Forderungsquoten. Vorausgesetzt: Es ist ein nicht-
wirtschaftlicher Beitrag

— Ist die Teilnahme der Forschungseinrichtung oder sonstigen Einrichtung als
wirtschaftliche Tatigkeit einzustufen, entsprechen die Férderungsquoten jenen
der Unternehmen.

— Werden fiir das beantragte Vorhaben weitere Férderungen anderer
Férderungsgebender in Anspruch genommen, ist dies im Foérderungsansuchen
anzufihren. Bei Mehrfachforderung — Férderung von verschiedenen
Forderungsgebenden — darf die kumulierte Férderungshohe die
europarechtlichen Beihilfegrenzen nicht tGberschreiten (siehe AGVO).

Férderungsquoten

Tabelle 1: Férderungsquoten

Organisationstyp Sondierung

Kleine Unternehmen 70 %
Mittlere Unternehmen 60 %
Grolle Unternehmen 50 %
Forschungseinrichtungen im Rahmen ihrer nicht-

. . e 80 %
wirtschaftlichen Tatigkeit

. . . Einri .
Nicht wirtschaftliche Einrichtungen im Rahmen 80 %

ihrer nicht-wirtschaftlichen Tatigkeit

Als nicht-wirtschaftliche Tatigkeiten von Forschungseinrichtungen gelten:

— Primare Tatigkeiten wie Ausbildung

— Forschung und Entwicklung, unabhangig oder in einer wirksamen
Zusammenarbeit

— Wissensverbreitung und Wissenstransfer (siehe Unionsrahmen)

© Osterreichische Sondierungen Version 5.2
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Nicht-wirtschaftliche Tatigkeiten® nicht wirtschaftlicher Einrichtungen sind Beitrige
zu F&E-Projekten in Zusammenhang mit der Entwicklung von Produkten,
Dienstleistungen und Systemen. Hier treten sie z.B. als Bedarfstrager:innen auf.

Fir die Bestimmung der UnternehmensgroRRe gilt die KMU-Definition nach EU-
Wettbewerbsrecht: siehe Informationen zur KMU-Definition.

2.7 Welche Kosten sind forderbar?

Fur eine Forderung missen die Kosten direkt dem Projekt zugeordnet werden. Das
heildt:

— Sie fallen wahrend des Forderungszeitraums zusatzlich zum normalen
Betriebsaufwand an

— Sie entsprechen dem Forderungsvertrag

— Sie kdnnen mit Kostenbelegen nachgewiesen werden

Der frihestmogliche Zeitpunkt fir den Projektstart ist nach Einreichung des
Forderungsansuchens.

Details zur Kostenanerkennung finden Sie im Kostenleitfaden.

Sonderbestimmungen fiir Sondierungen:

Die Grenze fur Drittkosten liegt bei 50 % der Gesamtkosten des Projekts bzw. bei
kooperativen Sondierungen der Gesamtkosten je beteiligter Organisation. Liegen sie
dariiber, muss die Uberschreitung in der Projektbeschreibung begriindet werden.
Von der Deckelung ausgenommen sind als Drittkosten abgebildete Leistungen
verbundener Unternehmen.

2.8 Was gilt bei der Regelung von Verwertungsrechten?
Die Verwertungsrechte der Projektergebnisse liegen beim Konsortium.

Wir weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass Aufwendungen zum Schutz des
geistigen Eigentums (IPR) férderbar sind. Darunter fallen insbesondere Kosten fiir
Patentanmeldungen sowie Patentrecherchen. Nicht forderbar sind Kosten fiir die
Aufrechterhaltung von Patenten.

3 Jede Tatigkeit, die im Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf einem Markt besteht, stellt in der Regel eine
wirtschaftliche Tatigkeit dar, unabhéngig davon, ob eine Gewinnerzielungsabsicht besteht (vgl. Pkt. 2 der
Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe, ABl. 2016/C 262 vom 19.07.2016).
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2.9 Nach welchen Kriterien werden Forderungsansuchen
beurteilt?

Forderungsansuchen werden nach 4 Kriterien beurteilt:

Qualitat des Vorhabens

Eignung der Projektbeteiligten

Nutzen und Verwertung

Relevanz des Vorhabens fiir die Ausschreibung

WU N P

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die relevanten Subkriterien. Bei der Bewertung
der Vorhaben werden in jedem Kriterium Punkte vergeben. Erreichen Projekte in
einem Kriterium den angegebenen Schwellenwert nicht, werden sie abgelehnt.
Abgelehnt werden auch Projekte bei null Punkten in einem Subkriterium des 4.
Hauptkriteriums — ,,Relevanz des Vorhabens fiir die Ausschreibung”.

Bewertungskriterien

Tabelle 2: Bewertungskriterien — Qualitét des Vorhabens

max.
Punkte
30

1. Qualitat des Vorhabens

(Schwelle = 18 Punkte)

1.1 Worin liegt die Neuheit der Idee bzw. des Losungsansatzes des
moglichen zukiinftigen F&E&I Vorhabens, deren Potenzial die
Sondierung ausloten soll? Inwieweit geht der Innovationsgehalt tber
den State of the Art, bestehende Produkte, Dienstleistungen,
Verfahren oder bestehendes Wissen hinaus?

1.2 In welchem AusmaB ist aufgrund der Unsicherheit / Komplexitit
der Idee bzw. des Losungsansatzes des moglichen zukilinftigen F&E&I
Vorhabens eine Sondierung gerechtfertigt? 5
Sind die Projektziele fiir die Sondierung klar formuliert?

Sind die Risiken in den Arbeitspaketen angemessen adressiert und
entsprechende MalRnahmen vorgesehen?

1.3 Qualitat der Planung: Ist entsprechend der Planung die Erreichung

der Ziele der Sondierung realistisch? 5
Sind der Zeit- und Ressourcen- und Kostenplan angemessen zur

Erreichung der Projektziele?

1.4 Wenn der Inhalt der Sondierung und die Idee bzw. der

Losungsansatz des moglichen zukiinftigen F&E&I Vorhabens Menschen
betreffen: Inwieweit wurden bei der Planung der Sondierung
genderspezifische Themen beriicksichtigt?

— Qualitat der Analyse der genderspezifischen Themen 5
— Bericksichtigung im methodischen Ansatz des Vorhabens

(weitere Informationen dazu sind hier zu finden)

Projekte, bei denen diese Analyse zu Recht keine Genderrelevanz in

ihrer inhaltlichen Ausrichtung ergibt, werden hier mit der vollen

Punktezahl bewertet.

10
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1. Qualitdt des Vorhabens

(Schwelle = 18 Punkte)

1.5 Wie stark bericksichtigt die Idee bzw. der Losungsansatz des
moglichen zukinftigen F&E&I Vorhabens Nachhaltigkeitsziele
(6kologisch, sozial, 6konomisch), insbesondere bezlglich
Klimaneutralitat? 5
- Wie wird Nachhaltigkeit, insbesondere Klimaneutralitat, in der
Planung und Umsetzung des Vorhabens beriicksichtigt und ist die
Wahl des methodischen Ansatzes addquat?
(weitere Informationen dazu sind hier zu finden)

Tabelle 3: Bewertungskriterien — Eignung der Projektbeteiligten

2. Eignung der Projektbeteiligten P:‘:Ii(t.e
(Schwelle = 12 Punkte) 20
2.1 Gibt es im Konsortium die fiir die Sondierung notwendigen

inhaltlichen und managementbezogenen Kompetenzen und 8
Qualifikationen sowie jene zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele?

2.2 Werden alle erforderlichen Ressourcen fiir die geplante Umsetzung

der Sondierung in ausreichendem und angemessenem AusmalfR

eingeplant?

2.3 Wurde bei der Zusammenstellung des Projektteams darauf

geachtet, die brancheniiblichen Verhaltnisse der Geschlechter 4
(Gender) mit dem Ziel einer Ausgewogenheit zu verbessern?

Tabelle 4: Bewertungskriterien — Nutzen und Verwertung

max.
Punkte
30

3. Nutzen und Verwertung

(Schwelle = 18 Punkte)

3.1 Welche Auswirkung haben die geplanten Ergebnisse der Sondierung
auf die Entscheidungsfindung beziglich der weiteren Schritte zur

10
Verwirklichung der sondierten Idee bzw. weiterer F&E&I Vorhaben
(Starken/Schwachen, Risikomanagement, geplante Ressourcen...)?
3.2. Wie sind Auswirkungen und Effekte (positive wie negative) der Idee
bzw. des Losungsansatzes des moglichen zukiinftigen F&E&I Vorhabens
im Hinblick auf Nachhaltigkeit (sozial, 6kologisch, 6konomisch), 10

insbesondere hinsichtlich Klimaneutralitat, einzuschatzen? Welchen
(potenziellen) Mehrwert bieten diese fir die Zielgruppe (z.B.
Nutzer:innen, Kund:innen, Anwender:innen, 6ffentliche Bedarfstrager)?

3.3 Wie konkret, nachvollziehbar und vollstandig ist die
Verwertungsstrategie und das Umsetzungspotenzial durch die 10
Projektbeteiligten und/oder etwaige weitere Partner:innen?
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Tabelle 5: Bewertungskriterien — Relevanz des Vorhabens fiir die Ausschreibung

4. Relevanz des Vorhabens fiir die Ausschreibung

(Schwelle = 12 Punkte)

4.1 Wie relevant/wichtig ist die Idee bzw. der L6sungsansatz des
moglichen zukiinftigen F&E&I Vorhabens fir die Erreichung der

1
Ausschreibungsziele? Passen diese nachvollziehbar und plausibel zum >
Ausschreibungsschwerpunkt?
4.2 Wie beurteilen Sie die Anreizwirkung der Forderung? Wie sehr tragt
die Forderung dazu bei, dass das Vorhaben liberhaupt oder schneller 5

und/oder mit hoherer Ambition und/oder in groRerem Projektumfang
umgesetzt werden kann?

2.10 Welche Inhalte und Dokumente braucht es fiir die
Einreichung?

Die Projekteinreichung ist ausschlieflich elektronisch via eCall moglich:
https://ecall.ffg.at/

Die Einreichung von Sondierungsvorhaben beinhaltet folgende Elemente:

— Inhaltliche Beschreibung umfasst die Darstellung der Projektinhalte.

— Konsortium beschreibt die Expertise der einzelnen Projektbeteiligten.

— Arbeitsplan beinhaltet die Darstellung der Arbeitspakete, deren Kosten und
Elemente des Projektmanagements wie Zeit-Managementplan
(GANTT Diagramm), Aufgaben, Meilensteine, Ergebnisse.

— Kosten und Finanzierung beschreibt alle Kostenkategorien pro beteiligter
Organisation. Die Summen je Arbeitspaket werden automatisch im Arbeitsplan
angezeigt.

Anlagen zum elektronischen Antrag:

— Die Jahresabschlisse der letzten 2 Geschéaftsjahre (Bilanz, GuV)
— Eidesstattliche Erklarung zum KMU-Status bei Vereinen, Einzelunternehmen und
auslandischen Unternehmen

Nahere Informationen zur Projekteinreichung bzw. ob noch weitere Dokumente
oder Anlagen erforderlich sind, entnehmen Sie bitte dem Ausschreibungsleitfaden.

Bei Vorhaben mit auslandischen Beteiligten kbnnen Kooperationsvereinbarungen
mit europdischen oder aullereuropdischen Landern Dokumente voraussetzen, die
nicht via eCall eingereicht werden kdnnen. Diese Informationen finden Sie im
Ausschreibungsleitfaden. Im Einzelfall sind noch weitere Unterlagen nétig.

Im Ausschreibungsleitfaden ist auch festgelegt, in welcher Sprache das
Forderungsansuchen verfasst werden kann —in der Regel ist dies Deutsch und/oder
Englisch.
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2.11 Miissen weitere Projekte angegeben werden?

Zur Unterstitzung der inhaltlichen Bewertung des Vorhabens sind weitere Projekte
mit Bezug zum beantragten Vorhaben anzufiihren. Dabei sind die Ergebnisse und das
aufgebaute Know-How darzustellen. Relevant sind:

— Vorprojekte, auf deren Ergebnissen das Vorhaben aufbaut
— Laufende oder abgeschlossene Projekte (der letzten 3 Jahre) mit inhaltlichem
Bezug zum beantragten Vorhaben

Die mehrmalige Anerkennung von bereits geforderten Kosten oder Kostenteilen ist
nicht zulassig. Das beantragte Vorhaben ist klar von bereits geférderten Projekten
mit inhaltlichem Bezug abzugrenzen.

2.12 Ist wissenschaftliche Integritat vorhanden?

Eine Forderung erhalten nur Forderungsnehmende, die bei Antragstellung und
wahrend der Projektabwicklung wissenschaftliche Integritat nachweisen.

Die FFG ist Mitglied der Osterreichischen Agentur fiir wissenschaftliche Integritit —
OeAW!I: https://oeawi.at/statuten/. So ist sichergestellt, dass die Regeln guter
wissenschaftlicher Praxis eingehalten werden.

Wenn im Zuge des Bewertungsverfahrens oder im Rahmen der Projektprifung
mangelnde wissenschaftliche Integritdt oder Fehlverhalten vermutet wird, kdnnen
die notwendigen Unterlagen an die Kommission fiir wissenschaftliche Integritat der
OeAW!I Gbermittelt werden. Die OeAW!I entscheidet, ob sie ein unabhangiges
Untersuchungsverfahren einleitet. Im Bedarfsfall nimmt sie Untersuchungen vor.

Bestatigt sich beim Untersuchungsverfahren mangelnde wissenschaftliche Integritat
oder ein Fehlverhalten wie z.B. ein Plagiat, muss das Ansuchen aus formalen
Griinden abgelehnt werden. Bei bereits geforderten Projekten missen die
Forderungsmittel vermindert, einbehalten oder rickgefordert werden.
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3 DIE EINREICHUNG

3.1 Wie verlauft die Einreichung?

Die Einreichung ist nur elektronisch und vor Ablauf der Einreichfrist via eCall
moglich: https://ecall.ffg.at/.

Vor dem Forderungsansuchen missen alle Beteiligten ihre Partnerantradge via eCall
eingereicht haben.

Wie funktioniert es?

— Projektbeschreibung bestehend aus Inhaltlicher Beschreibung, Konsortium,
Arbeitsplan und Kosten und Finanzierung im eCall eingeben.

— Bei Eingabe der Kostenkalkulation Gberpriift das System, ob die Angaben den
Forderungsbedingungen entsprechen (z.B. Forderungshéhe, maximale
ProjektgroRe)

— Firs Upload vorgesehene Dokumente hochladen (falls erforderlich)

— Im eCall Antrag abschlieBen und , Einreichung abschicken” driicken

— Nach erfolgreicher Einreichung wird automatisch eine Einreichbestatigung per E-
Mail versendet

Nicht erforderlich:

— FirmenmaRige Unterzeichnung und zusatzliche Einreichung per Post
Nicht moglich:

— Bearbeiten des Férderungsansuchens, nachdem es abgeschickt wurde.

Eingereicht wird bei kooperativen Vorhaben durch die Konsortialfiihrung oder durch
vertretungsbefugte Personen. Die FFG kann einen Nachweis fir die
Vertretungsbefugnis anfordern. Wenn Sie den Nachweis nicht bringen, behilt sich
die FFG das Recht vor, das Forderungsansuchen aus formalen Griinden abzulehnen.

Das Tutorial zum eCall finden Sie unter: https://ecall.ffg.at/tutorial.

3.2 Wie diirfen vertrauliche Projektdaten verwendet werden?

Die FFG verarbeitet personenbezogene Daten der Forderungswerbenden und
Foérderungsnehmenden, die vom/von der Betroffenen im Zuge des
Forderungsansuchens bereitgestellt wurden, und von der FFG selbst erhobene Daten
im Rahmen des Abschlusses des Férderungsvertrages, sowie im Wege der
Transparenzportalabfrage generierte Daten gemaR § 32 Abs 5 TDBG 2012 zu
nachstehenden Zwecken:
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— Zur Behandlung des Férderungsansuchens und Beurteilung des Vorliegens der
allgemeinen und speziellen Forderungsvoraussetzungen,

— Zum Abschluss des Férderungsvertrages sowie im Falle des Abschlusses eines
Forderungsvertrages zum Zweck der Erflillung der jeweiligen Vertragspflichten,
insbesondere zur Verwaltung der Forderungsleistungen und der Kontrolle der
Nachweise der Forderungsvoraussetzungen,

—  Zur Erflllung rechtlicher Verpflichtungen, insbesondere Meldepflichten und
Kontrollzwecke zur Vermeidung von Doppelférderungen, und zwar § 38 iVm 18,
27 ARR, sowie § 12 FTFG und § 9 FFG-G.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist daher zum einen Art 6 Abs 1 lit b DSGVO und
daher die Notwendigkeit zur Erfillung eines Vertrages und zum anderen Art 6 Abs 1
lit c DSGVO und daher die Erfullung von rechtlichen Verpflichtungen.

Die personenbezogenen Daten werden in Erflllung gesetzlicher Pflichten
weitergegeben an:

— die Ministerien als Eigentiimer:innen der FFG, weitere Auftraggebende fir die
Abwicklung von FordermalRnahmen (zB. andere Ministerien, Bundeslander,
KLIEN)

— an Dritte, das kdnnen sein: der Rechnungshof, Organe der EU, andere Bundes-
oder Landesforderungsstellen.

Nationale und internationale Expertinnen und Experten erhalten im Rahmen der
Projektbewertung Zugang zu den eingereichten Dokumenten — siehe Kapitel 4.2.
Solche Expertinnen und Experten werden als Auftragsverarbeitende im Namen und
Auftrag von FFG tatig und sind verpflichtet technische und organisatorische
MaRBnahmen zur Datensicherheit und Wahrung des Datengeheimnisses zu treffen.
Projektinhalte und -ergebnisse kénnen nur — soweit nicht eine rechtliche
Verpflichtung der FFG besteht — mit Einwilligung der Forderungsnehmenden (Art 6
Abs 1 lit a DSGVO) veroffentlicht werden (zB auf der Website oder in Social Media
Foren).

Auch fir jede sonstige tiber diese Bestimmung hinausgehende Datenverwendungen
ist von der FFG eine Einwilligung des:der Betroffenen einzuholen.

Die FFG ist zur Geheimhaltung von Firmen- und Projektinformationen gesetzlich
verpflichtet — nach § 9 Abs 4 Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft
mbH-Errichtungsgesetz, BGBI. | Nr. 73/2004.

Die FFG wird zur Sicherstellung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus
hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integritat, der Verfliigbarkeit sowie der
Belastbarkeit der Systeme technische und organisatorische MaRnahmen im Sinne
des Art 32 DSGVO treffen, die ausreichend und geeignet sind, den Schutz der Daten
vor zufélliger oder unrechtmaRiger Zerstérung, vor Verlust und vor Zugriff durch
Unbefugte zu gewahrleisten.

Weiterfliihrende Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit von
personenbezogenen Daten wahrend der Projektlaufzeit stehen im eCall-Tutorial.

© Osterreichische Sondierungen Version 5.2
Forschungsforderungsgesellschaft 1. Oktober 2025 Seite 16/22



FFG

Forschung wirkt.

3.3 Wie sind Offenlegungspflichten und die Informationsfreiheit
geregelt?

Die FFG unterliegt dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Sie veréffentlicht
Informationen von allgemeinem Interesse, fiir die kein Geheimhaltungsinteresse
besteht, z.B. in der Projektdatenbank. Weiters muss die FFG Informationsbegehren
beantworten und ggf. Informationen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben
offenlegen. Die FFG nimmt selbstverstandlich Ricksicht auf den Schutz sensibler
Informationen bei der Beantwortung von Informationsbegehren. Informationen, die
etwa Geschéaftsgeheimnisse, urheberrechtlich geschiitzte Inhalte oder
personenbezogene Daten betreffen, unterliegen gemall § 6 IFG besonderen
Schutzbestimmungen und werden jedenfalls bericksichtigt. Allenfalls wird die FFG
bei den von einer Veroffentlichung Betroffenen eine Stellungnahme einholen.
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4 DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG

4.1 Was ist die Formalpriifung?

Hier wird das Forderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollstandigkeit
Uberprift.

Das Ergebnis der Formalprifung kommuniziert die FFG innerhalb von 4 Wochen via
eCall Nachricht:

— Bei nicht erfillten Formalvoraussetzungen und nicht behebbaren Mangeln
scheidet das Férderungsansuchen aus dem Verfahren aus
— Behebbare Mangel kdnnen Sie in einer angemessenen Frist beheben

Wenn sich nach der Formalprifung noch unkorrekte Angaben herausstellen, kann
das Forderungsansuchen auch noch spater aus dem Verfahren ausscheiden.

Die Checkliste Formalprifung finden Sie im Ausschreibungsleitfaden.

4.2 Wie lauft die Bewertung ab?

Nationale und internationale Expertinnen und Experten begutachten die
eingereichten Dokumente nach den Kriterien in Kapitel 2.9.

Unter Berlicksichtigung der schriftlichen Gutachten spricht das eingerichtete
Bewertungsgremium eine Férderungsempfehlung aus.

Gutachter:innen (Einzelpersonen oder Mitarbeiter:innen von bestimmten
Organisationen) kdnnen mit Begriindung ausgeschlossen werden. Daflr gibt es ein
eigenes Eingabefeld im eCall.

FFG-interne Expertinnen und Experten Uberprifen, ob die wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit wie Bonitat und Liquiditat der beteiligten Unternehmen gegeben
ist. Bei Bedarf kdnnen sie hierzu weitere Unterlagen verlangen, ohne die die Priifung
nicht abgeschlossen werden kann. Unternehmen in Schwierigkeiten erhalten keine
Forderung. Die Abkldrung, ob ein Unternehmen als ,,in Schwierigkeiten” einzustufen
ist, erfolgt auf Basis der Definition in der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (ABI. L 187 i.d.g.F., Art. 2 Z. 18), der
europarechtlichen Grundlage der gegenstandlichen Forderung.

Im Zuge der Bewertung konnen Empfehlungen und Auflagen formuliert werden.
Empfehlungen sind unverbindliche Hinweise und Einschatzungen des
Bewertungsgremiums, die dem Konsortium bei der Umsetzung des Vorhabens helfen
sollen.

Auflagen sind verbindlich — Siehe Kapitel 5.2.

4.3 Wer trifft die Forderungsentscheidung?

Die Information, wer die Foérderungsentscheidung trifft, finden Sie im jeweiligen
Ausschreibungsleitfaden.
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5 DER ABLAUF DER FORDERUNG

5.1 Wie entsteht der Forderungsvertrag?

Im Falle einer positiven Férderungsentscheidung kommuniziert die FFG dem:der
Forderungsnehmenden / dem Konsortium eine Ansicht im eCall mit den wichtigsten
Eckdaten zum Férderungsvertrag (z.B. Hohe der Férderung, H6he der férderbaren
Kosten, Beginn und Ende des Forderungszeitraumes, Berichtspflichten und etwaige
Auflagen).

Nach Annahme der Ansicht innerhalb der festgelegten Frist wird der
Forderungsvertrag von Seiten der FFG erstellt und an den:die
Forderungsnehmende:n / an das Konsortium tGbermittelt. Der:die
Forderungsnehmende/ das Konsortium retourniert den firmenméaRig gezeichneten
Forderungsvertrag. Damit ist der Forderungsvertrag rechtsgiiltig. Bis dahin besteht
kein Anspruch auf Forderung.

5.2 Wie werden Auflagen beriicksichtigt?
Im Zuge der Begutachtung kdnnen Auflagen formuliert werden.
Zwei Arten von Auflagen sind moglich:

— Auflagen, die erfiillt sein missen, damit ein Férderungsvertrag zustande kommt
— Auflagen, die ein Konsortium innerhalb der Projektlaufzeit erfiillen muss.

Auflagen sind Vertragsbestandteil.

5.3 Wie werden Forderungsraten ausgezahlt?

Wenn die Auflagen erfillt sind und der Férderungsvertrag unterzeichnet ist, wird die
erste Rate ausgezahlt, jedoch frithestens eine Woche vor Beginn des
Forderungszeitraums. Im Falle einer kooperativen Sondierung erfolgt die
Uberweisung auf ein Bankkonto der Konsortialfiihrung.
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Weitere Raten werden nach Projektfortschritt ausgezahlt:

— Nach Prifung des Zwischenberichtes und der Zwischenabrechnung bzw. nach
Prifung des Endberichts und der Endabrechnung

— Wo notig: nach Erfullung weiterer Auflagen

—  Uberwiesen wird nach FFG Ratenschema

Wenn Forderungsmittel wahrend der Laufzeit des Projektes flieRen, bedeutet dies
noch keine Kostenanerkennung.

FFG-Ratenschema
Tabelle 6: FFG-Ratenschema
0 bis 18 Monate 19 bis 24 Monate

Berichtsanzahl und Raten

Projektlaufzeit Projektlaufzeit
Anzahl der Berichte 1 5
(Zwischenberichte und Endbericht)
- o R .

1. Rate in % der Forderung bei 50 % 50 %
Vertragsabschluss

. o R
2. Rate bis zu % der Forderung laut keine 40 %
Vertrag

. o ..
Endrate bis zu % der Forderung laut 50 % 10 %
Vertrag

5.4 Welche Berichte und Abrechnungen braucht es?

— Innerhalb von 3 Monaten nach Projektende sind ein fachlicher Endbericht, eine
(publizierbare) Kurzzusammenfassung und eine Endabrechnung via
Berichtsfunktion des eCall-Systems zu legen. Die Publikation der
Kurzzusammenfassung kann entfallen bei Unvereinbarkeit mit der
kommerziellen Verwertung, bei Verschwiegenheitspflicht aus Sicherheitsgriinden
oder auf Grund von Datenschutzregelungen.

— Bei Projektabbruch wahrend der Projektlaufzeit liefert das Konsortium einen
fachlichen Endbericht und eine Endabrechnung ab. Falls die bereits ausbezahlte
Forderung die anerkennbaren Kosten tbersteigt, kann die FFG Betrage
rickfordern.

Anforderung an Berichte und Abrechnungen:

— Sie enthalten die Beschreibung der Tatigkeiten aller Konsortiumsmitglieder und
zusatzlich die Kostenangaben der Konsortiumsmitglieder
— Berichte werden in eCall-Formularvorlagen verfasst

Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit: Die Férderungsnehmenden verpflichten sich
bei Bedarf mit der FFG und den zustdandigen Ressorts zur Unterstitzung der
Offentlichkeitsarbeit zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere die
Bereitstellung von nicht vertraulichen Projektinformationen und Bildmaterial fur
elektronische Disseminationsportale und andere mediale Zwecke.
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5.5 Wie sollen Projektanderungen kommuniziert werden?

Vertragliche Veranderungen zu Projektinhalt, Konsortiumsmitgliedern, Kosten,
Terminen oder Forderungszeitraum miissen begriindet und beantragt werden:

— via eCall-Nachricht
— im Endbericht

Senden Sie die dazugehorigen Unterlagen als Upload der eCall-Nachricht. Alle
Veranderungen von Vertragsparametern brauchen eine FFG-Genehmigung.

Kommunizieren Sie unmittelbar bei:

— Wesentlichen Projektdanderungen
— Anderungen bei Konsortiumsmitgliedern wie neue Eigentumsverhiltnisse oder
Insolvenzverfahren

Teilen Sie folgende Anderungen im Endbericht mit:

— Kostenumschichtungen innerhalb der Kostenkategorien wie z. B. Sachkosten zu
Personalkosten
— Kostenumschichtungen zwischen den Beteiligten

5.6 Kann der Férderungszeitraum verlangert werden?

Die kostenneutrale Verlangerung des Forderungszeitraums ist bei Sondierungen nur
in Ausnahmefallen um maximal sechs Monate moglich, wenn die Projektziele noch
nicht erreicht und der genehmigte Kostenrahmen noch nicht iberschritten wurden.

Die Voraussetzungen:

— Verzogerung ohne Verschulden der Férderungsnehmenden
— Projekt ist weiterhin forderungswiirdig
— eCall-Antrag auf Verlangerung innerhalb der genehmigten Projektlaufzeit

5.7 Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit?

Nach Ende der Projektlaufzeit Gberprift das Projektcontrolling & Audit der FFG, ob
die Forderungsmittel widmungsgemald verwendet wurden. Die Rechnungsprifung
stellt fest, welche Kosten endgiiltig anerkannt werden.

Sie erhalten das Priafungsergebnis schriftlich:

— Bei positivem Ergebnis wird die widmungsgemaRe Verwendung der
Forderungsmittel bestatigt

— Bei negativem Ergebnis konnen entsprechende Riickforderungen eingeleitet
werden

Zu den Foérderungsmitteln: Wenn die urspriinglich geplanten Kosten erreicht
werden, wird die festgelegte letzte Rate liberwiesen. Bei Kostenunterdeckung
werden die Forderungsmittel anteilig gekirzt. Forderungsmittel werden auch
gekirzt, wenn inhaltliche, formale oder rechtliche Griinde dafiirsprechen.

Mehr zu Kostenanerkennung im Kostenleitfaden.
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6 ANHANG

6.1

Abbildung 1: Meilensteine der Ausschreibung

FFG

Forschung wirkt.

Meilensteine der Ausschreibung

Einreichung via eCall @—

Sie erhalten das Ergebnis
der Formalpriifung

Sie erhalten eine Ansicht mit

Eckdaten zum Forderungsvertrag
oder <—e@

das Ablehnungsschreiben

Annahme der Ansicht zum
Forderungsvertrag

Erflullung der Auflagen vor Vertrag e—>

Annahme des Forderungsvertrags —>
durch Riicksendung des firmenmaRig
gezeichneten Exemplars

Projektstart &——

|

I

!

<0

-9

Offnung der Ausschreibung

Beratung durch
Ausschreibungsteam der FFG

Ende der Einreichfrist

Formalpriifung durch die FFG

schriftliche Begutachtung durch nationale /
internationale Expertinnen und Experten

Sitzung des Bewertungsgremiums

Forderungsempfehlung des
Bewertungsgremiums

Forderungsentscheidung gemaR Angaben
im Ausschreibungsleitfaden

FFG informiert: Zusage oder Absage

FFG Uberweist Startrate

© Osterreichische
Forschungsforderungsgesellschaft

Sondierungen
1. Oktober 2025

Version 5.2
Seite 22/22



	TABELLENVERZEICHNIS /ABBILDUNGSVERZEICHNIS
	1 VORWORT
	2 DIE BASIS FÜR EINE FÖRDERUNG
	2.1 Was sind Sondierungen?
	2.2 Was sind die Anforderungen an ein Konsortium?
	2.3 Welche Pflichten hat die Konsortialführung?
	2.4 Wer ist förderbar?
	2.5 Sind ausländische Beteiligte im Konsortium möglich?
	2.6 Wie hoch ist die Förderung?
	2.7 Welche Kosten sind förderbar?
	2.8 Was gilt bei der Regelung von Verwertungsrechten?
	2.9 Nach welchen Kriterien werden Förderungsansuchen beurteilt?
	2.10 Welche Inhalte und Dokumente braucht es für die Einreichung?
	2.11 Müssen weitere Projekte angegeben werden?
	2.12 Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden?

	3 DIE EINREICHUNG
	3.1 Wie verläuft die Einreichung?
	3.2 Wie dürfen vertrauliche Projektdaten verwendet werden?
	3.3 Wie sind Offenlegungspflichten und die Informationsfreiheit geregelt?

	4 DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG
	4.1 Was ist die Formalprüfung?
	4.2 Wie läuft die Bewertung ab?
	4.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?

	5 DER ABLAUF DER FÖRDERUNG
	5.1 Wie entsteht der Förderungsvertrag?
	5.2 Wie werden Auflagen berücksichtigt?
	5.3 Wie werden Förderungsraten ausgezahlt?
	5.4 Welche Berichte und Abrechnungen braucht es?
	5.5 Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?
	5.6 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?
	5.7 Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit?

	6 ANHANG
	6.1 Meilensteine der Ausschreibung


